
 
Antrag auf Ausstellung einer 
Negativbestätigung nach dem 
Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz 
 
(für EU-Bürger bzw. EWR-Bürger und für 
Angestellte von internationalen Organisationen) 
 

  
 Magistrat der Stadt Wien 
 Magistratsabteilung 35 
 Einwanderung, Staatsbürgerschaft,  
 Standesamt 
 Grunderwerb & EWR  
 1200 Wien, Dresdnerstraße 93  
 Tel.: (+43 1) 4000 / DW 35244 
 Fax: (+43 1) 4000-99-35240 
 E-Mail: 50-ref@ma35.wien.gv.at  
 www.wien.at/verwaltung/personenwesen  

Erwerbende Person:  Juristische Person 
  Natürliche Person   Herr   Frau 
 
 
 
Familienname, Titel, Vorname; Geburtsdatum // Firme nname 
 
 
 
Anschrift // Sitz der Firma 
 
 
 
Staatsbürgerschaft // Besitzverhältnis in Nationali tät  
 
 
 
beschäftigt als - bei Firma (Name und Anschrift) //  -  

 
Mit österreichischem/r Staatsbürger/in verheiratet:  Ja  Nein 
 
Erwerbsobjekt:   Eigentum  Dienstbarkeit  Sonstiges (Bestandrecht) 
  allgemeine Bestätigung NUR für Versteigerungsverfahren  
 
 
Anteilen 

 
 
bzw. der/des Grundstückes / der Liegenschaft 

 
 
Einlagezahl/en 

 
 
Grundbuch (Zahl und Name der Katastralgemeinde) 

 
 
Kaufpreis  Grund-, Wohn- Nutzfläche in m2 

 
 
Art des Objektes (zB Wohnung, Einfamilienhaus, Loka l, Grundstück) 



Objektsadresse: Adresse/Identadressen 
 
 
 
 

     

    Bezirk         Adresse  Nummer  Stiege  Stock  Top Nr. 

 
 
 

     

    Bezirk         Adresse  Nummer  Stiege  Stock  Top Nr. 

 
 
 

     

    Bezirk         Adresse  Nummer  Stiege  Stock  Top Nr. 

 
Ich bzw. als vertretende Person der angeführten erwerbenden Person stelle einen Antrag auf 
Ausstellung einer Negativbestätigung gemäß § 5 Abs. 4 iVm § 3 Z 2 oder 3 des Wiener 
Ausländergrunderwerbsgesetzes, LGBl. für Wien Nr. 11/1998, idgF, für den Erwerb des oben 
angeführten Objektes. 
 

B E G R Ü N D U N G : 
 

 Ich bin Angehörige/r eines EU-/EWR-Mitgliedstaates  und als solche/r zum 
 Rechtserwerb an Grundstücken berechtigt 
. 

 Der Erwerb des oben angeführten Objektes ist auf G rund folgender 
 staatsvertraglicher Verpflichtung Österreichs von der Genehmigungspflicht nach 
 dem Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz ausgenommen : 
 
 
 
Datum  Unterschrift bzw. 

 
 
  Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 
  Rechtsanwaltsordnung 
  Notariatsordnung 
 
 
 
Vertreten durch (Stempel, Unterschrift)  gemäß  
 
 
 
…...... Beilagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis laut Datenschutzgesetz: 
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Daten EDV-unterstützt verarbeitet werden. Für den Auftraggeber Magistrat der Stadt Wien 
ist dazu beim Datenverarbeitungsregister unter DVR 0000191-V278 eine Datenanwendung zum Zwecke des Wiener 
Ausländergrunderwerbsgesetz, Elektronische Aktenführung registriert. 
 


